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Merkblatt für Fremdfirmen bei Arbeiten im Maßregelvollzug 
Ihr Arbeitsgebiet befindet sich im Maßregelvollzug.  
Hier befinden sich Patient:innen, die gerichtlich untergebracht sind. Dies erfordert besondere 
Vorsichtsmaßnahmen aller Personen, die sich in diesem Arbeitsgebiet aufhalten.  
 
Beachten Sie bitte folgende Hinweise und Verhaltensregeln: 

 Arbeiten sind mindestens 2 Tage vor Beginn beim dem/der zuständigen ZfP-Projektleiter:in anzukündigen. 

 Bitte befolgen Sie die Anweisungen der ZfP-Projektleiter:in, falls diese nicht zugegen ist, der 
zuständigen Abteilungs- bzw. Stationsleitung. 

 Melden Sie sich immer beim diensthabenden Personal an (z. B. 1 / 2 Tage vorher durch Mail). 

 Mitarbeiter:innen von Fremdfirmen müssen sich beim diensthabenden Personal mittels 
Personalausweis/Reisepass ausweisen. 

 Das Mitführen von Waffen oder waffenähnlichen/gefährlichen Gegenstände ist untersagt. 

 Handys, Fotoapparate usw. dürfen nur nach vorheriger Genehmigung der Abteilungs- bzw. 
Stationsleitung eingebracht werden (Datenschutz). 

 Der private Umgang und  Geschäfte jeglicher Art mit den Patient:innen sind nicht gestattet. 

 Sie stehen unter Schweigepflicht, d.h. Sie haben gegenüber Dritten Stillschweigen zu wahren. 

 Wahrnehmungen besonderer Art haben Sie unverzüglich an die technische Leitung ggfs. an die  
Abteilungsleitung /Stationsleitung weiter zu melden. 

 Schlüssel, Chips sind so zu verwahren (z. B. durch Schlüsselfangriemen), dass kein Patient:in Zugriff  
hat; nach getaner Arbeit sind diese wieder unverzüglich und unaufgefordert in der 
Schlüsselverwaltung der Abteilung Technik abzugeben. 

 Sie dürfen keinesfalls in den Personenverkehr einwirken, in dem Sie z.B. dürfen Sie keinesfalls 
Personen das Passieren geschlossener Türen mit Chip oder Schlüssel ermöglichen 

 Bei Verlust von Werkzeugen, Schlüsseln, Chips usw. sind sofort die verantwortlichen Stellen 
(Technische Leitung) zu informieren. Sie haften bei Verlust für die Schäden, bzw. Folgeschäden. 

 Stellen Sie die Vollständigkeit der eingebrachten Werkzeuge nach getaner Arbeit sicher; lassen Sie Ihr 
Werkzeug und Ihr Material nie unbeaufsichtigt auf der Station und schützen Sie es vor dem Zugriff von 
Patient:innen. 

 Überprüfen Sie nach der Arbeit die Vollständigkeit Ihrer Materialien / Werkzeuge usw. 

 Angefangene und nicht zu Ende gebrachte Arbeiten müssen ordnungsgemäß abgesichert werden; 
Kontrolle durch den/die ZfP-Projektleiter:in ist erforderlich. 

 Es dürfen keine Abfälle oder sonstige von Ihnen mitgebrachten Gegenstände in diesem Bereich 
bleiben (Schnurreste, Schrauben, Nägel, Drahtstücke, Holzreste usw.). 

 Das Einbringen von Alkohol und/oder Drogen und dergleichen ist strengstens untersagt. 

 Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss erhalten keinen Zugang zu unserer Liegenschaft und 
unseren Gebäuden. 

 Falls Sie ein Fahrzeug im Gelände parken (schließen Sie Ihr Fahrzeug während der Arbeiten immer 
ab!). Bedenken Sie, dass genügend Platz für Fahrzeuge der Feuerwehr / der Rettungsdienste 
vorhanden sein muss. 

 Bei Ein-/Ausfahrt des eingebrachten Fahrzeuges darf sich kein Patient:in im Hof/Garten befinden. 

 
Bei  Nichteinhaltung der Hinweise und Verhaltensregeln des Merkblattes ist der Bereich sofort zu verlassen. 
 Für Folgeschäden durch Nichtbeachtung der Regelungen  kann ich haftbar gemacht werden. 

 
Ich, _________________________________________ ,    ________________________________  
                                   (Nachname)                                                                        (Vorname)     
 

wohnhaft in: _____________________________________________________________________ 
 

beschäftigt bei: ___________________________________________________________________  
      (Firmenname und Adresse) 
 

habe das Merkblatt am: __________________   gelesen und verpflichte mich, die aufgelisteten  
 

Hinweise und Verhaltensregeln einzuhalten: ____________________________________________ 
        (Unterschrift) 


